
 

Rundfunkbeitragszahler rufen zu Dokumentation der ÖRR-Einseitigkeit auf 
 

Am 23. Mai 2024 hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass es entscheiden darf, 
ob die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten strukturell die Erfüllung ihres wichtigsten 
Auftrags verfehlen: Ein der Vielfaltssicherung dienendes Programm. Nun ruft der Bund der 
Rundfunkbeitragszahler dazu auf, die Revision mit Spenden und Programmbeschwerden 
zu unterstützen, um das Fehlverhalten der ÖRR-Sender gerichtsfest zu dokumentieren. 
 
Seit zwei Jahren werden einschlägige Klagen von der Bürgerinitiative Leuchtturm ARD 
zusammen mit der Kanzlei Friedemann Willemer in Zittau betreut. Insgesamt hängen 
derzeit über 200 Verfahren von Rundfunkbeitragszahlern vor den Verwaltungsgerichten der 
16 Bundesländer an. In allen geht es um Verweigerung der Rundfunkbeitragszahlung 
aufgrund fehlender Leistung durch einseitige Berichterstattung. 
 
Der Bund der Rundfunkbeitragszahler unterstützt dieses Revisionsverfahren mit einem 
Spendenaufruf zur Übernahme der Verfahrenskosten sowie durch eine bundesweite 
Mitmach-Kampagne zur Dokumentation des ÖRR-Versagens – als 
Entscheidungsgrundlage für das Gericht. 
 
Mitmachen ist einfach: Ab sofort kann jeder mit der App www.Rundfunkalarm.de die ÖRR-
Einseitigkeit dokumentieren und seine Kritik mit wenigen Klicks als formvollendete 
Programmbeschwerde an den betreffenden Sender schicken. So gelingt dem Bund der 
Rundfunkbeitragszahler zusammen mit engagierten Bürgern zugleich eine gerichtsfeste 
Dokumentation in einer zuvor nie gekannten - hier aber notwendigen - Qualität und Breite. 
 
Jeder, der zum Erfolg dieses wichtigen Verfahrens beitragen will, kann sich per Mail an 
redaktion@5eins2.de beim Koordinator Jimmy Gerum melden. 
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